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RUBRIK STICHWORT

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
hat Anfang Februar die betroff enen Kan-
tons- und Bundesstellen über die neue 
Vollzugshilfe «Rodungen und Rodungs-
ersatz» sowie über die Anpassung des 
Rodungsformulars informiert. Das ESTI 
möchte auf diesem Weg die Gesuchstel-

ler auf diese Neuerungen hinweisen und 
darauf aufmerksam machen, dass für 
neue Plangenehmigungsgesuche das an-
gepasste Rodungsformular zu verwenden 
ist.

Das bestehende Kreisschreiben Nr. 1 
wurde im Zusammenhang mit Vollzugs-
fragen angepasst, ergänzt und in eine Voll-
zugshilfe überführt. Die wichtigsten Präzi-
sierungen erfolgen im Zusammenhang 
mit Hochwasserschutzbauten nach Was-
serbaugesetz. Im Weiteren wurde das Ro-
dungsformular leicht angepasst. Die Er-
gebnisse der Vernehmlassung bei den 
Kantonen sind in die Überarbeitung ein-
gefl ossen. 

Die neue Vollzugshilfe sowie das Ro-
dungsformular sind ab sofort gültig. Für 
künftige Rodungsgesuche ist das neue Ro-
dungsformular zu verwenden. Bereits aus-
gefüllte «alte» Formulare müssen nicht 
ersetzt werden. 

PDF-Download der neuen Vollzugshilfe 
sowie des Rodungsformulars (eine gedruckte 

Fassung liegt nicht vor): www.bafu.admin.
ch/uv-1205-d. Weitere Informationen zu Ro-
dungen: www.bafu.admin.ch/rodungen

Die Vollzugshilfe richtet sich in erster 
Linie an die kantonal zuständigen Stellen 
sowie an die Leitbehörden des Bundes, 
aber auch an die Gesuchsteller und Initian-
ten von Vorhaben, welche den Wald betref-
fen.
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